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Satzung der Stadt Weimar über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von 

Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesatzung) 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 2, 18, 19, 21 und 54 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Weimar in 
seiner Sitzung am 12.12.2007 nachfolgende Satzung der Stadt Weimar über die Erhebung einer Ver-
gnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesatzung) beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 Steuererhebung 
 
Die Stadt Weimar erhebt Vergnügungssteuer auf Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte als örtliche Auf-
wandssteuer nach Maßgabe des in § 2 aufgeführten Besteuerungstatbestandes. 
 
 

§ 2 Steuergegenstand, Besteuerungstatbestand 
 
(1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel- 10und Geschicklichkeitsge-
räten (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeord-
nung, in Gaststätten, Kantinen, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie in sonstigen der Öffentlichkeit 
zugänglichen Räumen in der Stadt Weimar zur Benutzung gegen Entgelt. Bei Spielgeräten mit mehr 
als einer Spieleinrichtung gilt jede Spieleinrichtung als Spielgerät im Sinne dieser Satzung, sofern an 
jeder Spieleinrichtung voneinander unabhängige Spielvorgänge ausgelöst werden können. 
 
Als Spielgeräte gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum individuellen Spie-
len oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwendet werden. 
 
(2) Von der Besteuerung ausgenommen ist das Halten von Spielgeräten 
 

a) mit und ohne Gewinnmöglichkeit auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltun-
gen, 

 
b) ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Benutzung durch Kleinkinder 

bestimmt und geeignet sind (z. B. mechanische Schaukeltiere), 
 

c) die in ihrem Spielablauf vorwiegend eine individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie 
z.B. Tischfußball, Billardtische, Darts) und 

 
d) Musikautomaten, für deren Darbietung kein Entgelt erhoben wird. 
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§ 3 Steuerschuldverhältnis 
 
Das Steuerschuldverhältnis entsteht mit der Aufstellung des Spielgerätes; bei bereits aufgestellten 
Spielgeräten entsteht das Steuerschuldverhältnis mit dem Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
 

§ 4 Steuerschuldner und Haftung 
 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Spielgerätes. Halter ist derjenige, für dessen Rechnung das 
Spielgerät aufgestellt wird. Mehrere Halter sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Für die Steuerschuld haftet jeder zur Anzeige oder zur Meldung nach § 8 Verpflichtete. 
 
 

§ 5 Bemessungsgrundlage 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Steuer ist 
 

a) bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zählwerk die elektronisch 
gezählte Bruttokasse. Die Bruttokasse errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse, zu-
züglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld, 

 
b) bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit die Zahl und Art der Spielgeräte pro angefangenem 

Monat, 
 

c) bei Spielgeräten mit mehr als einer Spieleinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 2 werden die 
in § 6 Abs. 1 und 2 genannten Steuerbeträge mit der Zahl vervielfältigt, die der Anzahl der an 
dem Spielgerät vorhandenen Spielvorrichtungen entsprechen. 

 
(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, in deren Software manipulations-
sichere Programme eingebaut sind, die die Daten lückenlos und fortlaufend ausweisen, die zur Ermitt-
lung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage nötig sind (wie z.B. Hersteller, Geräteart/-typ, 
Aufstellort, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, 
Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägli-
che Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltspflichtigen Spiele, Freispiele 
usw.). 
 
 

§ 6 Steuersatz 
 
(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes pro angefangenen Monat 
 

1. in Spielhallen und an den übrigen in § 2 Abs. 1 genannten Orten 
 

für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit     12 v. H. 
 

der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Weiterspielmarken (To-
ken) und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. 
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2. für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 
 

a) in Spielhallen und sonstigen Unternehmen 
nach § 33i der Gewerbeordnung     50,00 EUR 

 
b) an den übrigen in § 2 Abs. 1 genannten Orten   35,00 EUR 
 
c) an allen in § 2 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit 

- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder 
- Darstellung sexueller Handlungen und/oder 
- Kriegsspiel 
im Spielprogramm (Gewaltspiel)             350,00 EUR 
 

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein gleich-
artiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weiterge-
führt. 

 
 

§ 7 Besteuerungsverfahren 
 
(1) Der Halter hat bis zum 15. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats (Steueranmeldezeitraum) 
je eine Steueranmeldung auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck getrennt nach Spielgeräten mit bzw. 
ohne Gewinnmöglichkeit abzugeben, in der er die Steuer für den Steueranmeldezeitraum selbst zu 
berechnen hat. Die Steuer ist gleichfalls bis zu diesem Tage fällig und zu entrichten. Gleiches gilt bei 
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Steuerpflicht (z.B. durch Austausch des Spielgerätes 
oder durch Austausch von Mikroprozessoren mit oder ohne Software, so dass Spielabläufe modifiziert 
werden oder sich andere Spiele ergeben) im Laufe eines Kalendermonats endet. 

 
(2) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steuererklärung nicht 
abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Erklärung festzusetzen ist. Gibt der Halter die An-
meldung nicht ab, so wird die Steuer durch Schätzung festgesetzt. 
Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
(3) Die Steueranmeldung muss vom Halter oder seinem Vertreter eigenhändig unterschrieben sein. 

   
(4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 3 Zählwerkaus-
drucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens Geräteart, 
Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die 
Gewinne und den Kasseninhalt enthalten müssen. Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslese-
zeitpunkt (Tag und Uhrzeit des Ausdrucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen. 
 
 

§ 8 Melde- und Anzeigepflichten 
 
(1) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Spielgerätes und jede Veränderung hinsichtlich 
Art und Anzahl bzw. Entfernung der Spielgeräte an einem Aufstellungsort bis zum 15. Tag des fol-
genden Kalendermonats zusammen mit der nach § 7 Abs. 1 vorgeschriebenen Steueranmeldung auf 
amtlich vorgeschriebenen Vordruck  anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung 
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des Haltens der Tag des Eingangs der Anzeige, es sei denn, der Halter weist nach, dass das Halten 
schon zu einem früheren Zeitpunkt beendet war. 

 
(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist jede Änderung bzw. jede Änderung der eingesetzten 
Spiele anzuzeigen und eine Steueranmeldung auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß § 7 Abs. 
1 abzugeben. Zusätzlich ist bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit jede Änderung der eingesetzten 
Spiele unter Angabe der genauen Bezeichnung des alten und des neuen Spiels mit Spielbeschreibung 
gemäß Abs. 1 mitzuteilen. 

 
(3) Zur Meldung bzw. Anzeige nach Abs. 1 und 2 ist auch der unmittelbare Besitzer der für Aufstel-
lung der Spielgeräte benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. Die Anmeldung bzw. Anzeige ist 
innerhalb der in den Abs. 1 genannten Fristen auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck durchzuführen. 

 
(4) Die Anzeigen und Anmeldungen nach den Abs. 1 und 2 und § 7 Abs. 1 und 4 sind Steueranmel-
dungen gemäß § 149 i. V. m. § 150 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung. 
 
 

§ 9 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
 
(1) Zur Sicherung einer gleichmäßigen und vollständigen Festsetzung und Erhebung der Vergnü-
gungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten können die Bediensteten der Stadt 
Weimar ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung Geschäftsgrundstücke und 
Geschäftsräume, bzw. Aufstellorte, von Steuerschuldnern während der Geschäfts- und Arbeitszeiten 
betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. 
 
(2) Die Steuerschuldner und die von ihnen betrauten Personen haben auf Verlangen der Bediensteten 
der Stadt Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, Zählwerkausdrucke und andere Unterlagen vor-
zulegen, Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Verrichtungen an den Apparaten und Spielein-
richtungen vorzunehmen, damit die Feststellungen ermöglicht werden. 
 
 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabehinterziehung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
 

1. der Stadt Weimar über Tatsachen, die für die Erhebung oder Bemessung von Abgaben erheblich 
sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 

 
2. die Stadt Weimar pflichtwidrig über abgaberechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt 

und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Abgabe-
vorteile erlangt. § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
Auch der Versuch ist strafbar. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG, wer als Abgabepflichtiger oder bei Wahrnehmung 
der Angelegenheiten eines Abgabepflichtigen eine der in Absatz 1 bezeichneten Taten leichtfertig 
begeht (leichtfertige Abgabeverkürzung). § 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
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Diese Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis 10.000,00 EUR geahndet werden. 
 
(3) Ordnungswidrig handelt gemäß § 18 ThürKAG auch, wenn die Handlung nicht nach Absatz 2 
geahndet werden kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder 
 

2. den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Abgabenerhebung, insbesondere zur 
Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, 
zur Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von 
Abgaben zuwiderhandelt 

 
und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabevorteile zu 
erlangen (Abgabegefährdung). 
Diese Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis 5.000,00 EUR geahndet werden. 
 
 

§ 11 Datenverarbeitung 
 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte 
im Rahmen dieser Satzung ist die Erhebung folgender personenbezogener Daten gemäß § 19 Abs. 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Nr. 1 Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) durch die Stadt 
Weimar zulässig: 
 

a) Name, Vorname(n) 
b) Anschrift 
c) Bankverbindung 
d) Anzahl, Aufstellort, Aufstelldauer, Name und (Zulassungs-) Nummer der Spielgeräte, Spielhalle 
oder anderer Ort sowie die Gesamtanzahl aller Spiele und weiterer Angaben, die der Halter im 
Rahmen der Anmeldung machen muss und die sich aus den in § 4 Abs. 2 genannten Parametern er-
geben. 

 
(2) Personenbezogene Daten nach Abs. 1 werden erhoben durch Mitteilung bzw. Übermittlung 
 

a) aus den Verfahren über die Ausstellung von Geeignetheitsbescheinigungen zur Aufstellung von 
Spielgeräten bei den Ordnungsämtern, 

 
b) aus dem Einwohnermelderegister (§ 28 Abs. 8 i. V. m. § 28 Abs. 1 Thüringer Meldegesetz 
(ThürMeldeG)) und 

 
c) in begründeten Einzelfällen nach besonderer gesetzlicher Regelung (z. B. Gewerbeordnung, 
Abgabenordnung, Bundeszentralregister). 

 
(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung nach 
dieser Satzung verarbeitet werden. 
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§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
gnügungssteuersatzung der Stadt Weimar in der Fassung der 2. Änderung vom 01.03.2002 außer 
Kraft. 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Stadtrat der Stadt Weimar in seiner Sitzung am 12.12.2007 vorstehen-
de Satzung der Stadt Weimar über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- 
und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesatzung) beschlossen hat. Das Thüringer Landesverwal-
tungsamt hat mit Schreiben vom 18.01.2008 (Az.: 240.3-1535-001/08-WE) die Satzung der Stadt 
Weimar über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits-
geräten (Spielgerätesatzung) genehmigt. 
 
 
 
Belehrung gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Erlass obiger Satzung, die sich aus der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41) – in den jeweils geltenden Fassungen - oder auf der Grundlage dieses Ge-
setzes erlassener Rechtsvorschriften ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Weimar, 99423 Weimar, Schwanseestraße 17, 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Maßgabe dieser Be-
lehrung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
 
Vorstehende Satzung nebst Ausfertigung und Belehrung sind gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO öffentlich 
bekanntzumachen. 
 
 
Weimar, den 28.01.2008 
 
 
 
 
gez. Christoph Schwind      (Siegel der Stadt) 
Bürgermeister und Beigeordneter 
für Finanzen, Ordnung und Bauen 
 
 
 
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschick-
lichkeitsgeräten – Spielgerätesatzung - : Veröffentlicht im Rathauskurier, Amtsblatt der Stadt Wei-
mar, Nr. 3/08 vom 10.02.2008 
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